
Das ist das Ergebnis einer aktuellen
Umfrage des Instituts für Verkehrs-
pädagogik (ifv). So haben knapp

die Hälfte der befragten Unternehmen
noch keine Weiterbildungsmaßnahmen
terminiert. Dessen ungeachtet gab mehr
als jeder zweite Betrieb an, in den nächs-
ten zwölf Monaten zusätzliche Fahrer ein-
stellen zu wollen, wodurch sich der Bedarf
noch weiter erhöhen würde.

„Obwohl das neue Gesetz für Berufs-
kraftfahrer bereits seit September letzten
Jahres in Kraft ist, werden die Auswir-
kungen von vielen Unternehmen noch 
immer unterschätzt“, sagt Kay Burmester,
Geschäftsführer des Instituts für Verkehrs-
pädagogik. So liefen zahlreiche Logistik-

Dienstleister Gefahr, ihren Weiterbildungs-
pflichten nicht rechtzeitig nachkommen
zu können, was mit erhöhten Kosten,
Wartezeiten und zusätzlichen Behörden-
gängen einherginge.

35 Stunden sind Pflicht

Nach dem neuen BKrFQG müssen
Unternehmen eine 35-stündige Weiterbil-
dung für ihre Berufskraftfahrer bis zum 
10. September 2014 nachweisen. Ein spä-
terer Abschluss ist nur in Kombination
mit der turnusmäßigen gesundheitlichen
Untersuchung möglich. Als spätester Ter-
min gilt hierfür der 10. September 2016 als
Stichtag. Diese Möglichkeit der so genann-

ten „Synchronisierung“ ist jedoch nach
der aktuellen Umfrage des ifv mehr als ei-
nem Viertel der Unternehmen noch nicht
bekannt und insgesamt mehr als zwei
Drittel haben diese auch noch nicht in 
ihre Planung mit einbezogen. 

Drohender Weiterbildungsstau

Aus der Sicht von Kay Burmester drängt
die Zeit: „Wird die Weiterbildung der 
Berufskraftfahrer jetzt nicht in Angriff 
genommen, droht ein ‚Weiterbildungs-
stau‘, der zu einer Beeinträchtigung des
Tagesgeschäfts vieler Unternehmen füh-
ren kann.“ Der Geschäftsführer rät daher
den Betrieben, die feststellen, dass sie 
mit der Umsetzung des BKrFQG überfor-
dert sind, externe Hilfe in Anspruch zu
nehmen. 

Nach der Umfrage des ifv plant dies
derzeit bereits mehr als ein Drittel aller
Unternehmen. „Es war erfreulich zu se-
hen, dass sich die Bedeutung des Geset-
zes teilweise schon im Organisatorischen
widerspiegelt“, so Burmester. Dies zeige
sich insbesondere auch dadurch, dass 
die Beschäftigung mit dem BKrFQG in
mehr als der Hälfte aller Fälle Aufgabe der
Geschäftsführung sei. Das Gesetz sollte
allerdings nicht nur als lästige Pflichterfül-
lung gesehen werden. Die Schulungen 
leisten auch einen Beitrag zu mehr Kos-
teneffizienz in einem Transportunterneh-
men. Wann ist der verbrauchsgünstigste
Augenblick zum Schalten und wie fahre
ich vorausschauend? 

Für die Umfrage des ifv wurden 130 in
Deutschland ansässige Transport- und 
Logistik-Unternehmen in den Monaten
November und Dezember 2009 befragt.
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Großer Nachholbedarf
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Seit dem 10. September 2009 gilt das Berufskraftfahrer-Qualifi-

kations-Gesetz (BKrFQG), das eine regelmäßige Weiterbildung von 

Berufskraftfahrern vorsieht. Doch viele Logistik-Unternehmen sind auf

die neuen Regelungen noch nicht oder nur unzureichend vorbereitet. 

Anzeige

Burmester: „Gesetz wird unterschätzt“, sagt Kay Burmester, Geschäftsführer des Instituts 
für Verkehrspädagogik. (Foto: ifv)


